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Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

31.12.2023 31.12.2022
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten und 
Werten 8,00 0

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 30.451,00 43

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 8.784.813,59 8.881

2. Sonstige Ausleihungen 1.535,00 1

8.786.348,59 8.882

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 10.184,24 1

2. Forderungen gegen Verbände 182.853,50 198

3. Sonstige Vermögensgegenstände 586.691,01 521

779.728,75 720
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kredit-

instituten 3.460.080,44 2.994

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 10.057,61 210

13.066.674,39 12.849
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P A S S I V S E I T E

31.12.2023 31.12.2022
EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Vereinskapital 3.702.882,56 3.703

II. Rücklagen 4.067.137,09 4.141

III. Bilanzgewinn -490.032,35 -474

7.279.987,30 7.370

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN
ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVER-
MÖGENS 6.891,00 11

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen 584.985,41 418

2. Sonstige Rückstellungen 71.478,86 86

656.464,27 504

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins-
tituten 258,38 0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 258,38 EUR
(Vorjahr 0 TEUR)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 1.383.686,45 1.218
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 1.383.686,45 EUR
(Vorjahr 1.218 TEUR)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbänden 3.544.827,19 3.052
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 3.544.827,19 EUR
(Vorjahr 3.052 TEUR)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 194.559,80 694
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 194.559,80 EUR
(Vorjahr 603 TEUR)

- davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr 0,00 EUR
(Vorjahr 91 TEUR)

- davon aus Steuern 1.193,17 EUR
(Vorjahr 2 TEUR)

5.123.331,82 4.964

13.066.674,39 12.849
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

2023 2022
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 9.092.891,48 10.196

2. Sonstige betriebliche Erträge 3.409.224,98 3.373

12.502.116,46 13.569
3. Materialaufwand

Einkauf Wohlfahrtsmarken 8.966.630,50 10.061

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 999.324,72 937

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 431.025,42 241
- davon für Altersversorgung

116.155,92 EUR
(Vorjahr 54 TEUR)

1.430.350,14 1.178

Zwischenergebnis 2.105.135,82 2.330

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 3.924,00 4

6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder-
posten/Verbindlichkeiten 0,00 6

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 17.020,94 35

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.565.913,33 2.576

Zwischenergebnis -473.874,45 -283

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-
leihungen des Finanzanlagevermögens 391.107,52 140

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen 150,00 324

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.115,42 7
- davon aus der Aufzinsung 7.112,00 EUR

(Vorjahr 7 TEUR)

12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -90.032,35 -474

13. Ergebnisvortrag Vorjahr -473.554,55 -77

14. Entnahme aus Rücklagen 73.554,55 77

15. Bilanzgewinn -490.032,35 -474

Anlage II





Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege e. V. Berlin 

Anlage III/1 

Anhang für das Geschäftsjahr 2023 

1 Allgemeines 

Der Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. ist ein einge-

tragener Verein mit Sitz in Berlin. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlotten-

burg, Berlin, unter der Nummer VR 20123 eingetragen. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Zwecke des Vereins 

sind im Einzelnen in § 3 der Satzung in der Fassung von 1988, zuletzt geändert am 

27. November 2012, aufgeführt. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Nach der letzten vorliegenden Anlage zum Körper-

schaftsteuerbescheid des Finanzamtes für Körperschaften I, Berlin, vom 13. Ja-

nuar 2023 ist der Verein für das Kalenderjahr 2021 als gemeinnützig anerkannt. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde - ohne dass der Verein hierzu 

rechtlich verpflichtet wäre - unter Beachtung der für alle Kaufleute geltenden Vorschriften 

der §§ 238 bis 263 HGB sowie der für Kapitalgesellschaften ergänzend geltenden Vor-

schriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt; die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfolgte in Anlehnung an die Gliederungsvorschriften der §§ 266 

und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenver-

fahren aufgestellt. Der Anhang wurde unter Beachtung der für mittelgroße Kapitalgesell-

schaften geltenden Vorschriften aufgestellt.  

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. 

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlage-

vermögen werden im Zugangszeitpunkt mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und, 

soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnli-

chen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach 
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der linearen Methode vorgenommen. Selbständig nutzungsfähige bewegliche Wirt-

schaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR netto werden im Jahr des Zugangs 

voll abgeschrieben.  

Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem nied-

rigeren Kurswert zum Bilanzstichtag angesetzt. Sofern sich zum Bilanzstichtag ein über 

dem Buchwert liegender Kurswert ergibt, werden Zuschreibungen - stets begrenzt auf 

die historischen Anschaffungskosten - vorgenommen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, der Kassenbestand sowie die Gut-

haben bei den Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt und nach dem strengen 

Niederstwertprinzip bewertet. Wertberichtigungen waren im Geschäftsjahr nicht erfor-

derlich. 

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, 

die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. 

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden 

in Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschrei-

bungen aufgelöst.  

Die Pensionsrückstellungen wurden auf Basis des versicherungsmathematischen Gut-

achtens der Deutschen Vorsorge Pensionsmanagement GmbH vom 16. April 2024 ge-

bildet.  

Für Verpflichtungen aus vom Verein gewährten Pensionszusagen werden – mit Aus-

nahme der Ansprüche, die über die Mitgliedschaft des Vereins bei der Rheinischen Zu-

satzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderkasse der Rhei-

nischen Versorgungskasse, Köln, bestehen (umlagefinanzierte Versorgungskasse) – 

entsprechende Rückstellungen ausgewiesen. Bei der Berechnung der Pensionsrückstel-

lungen wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet. Folgende Annahmen 

wurden für die Berechnung getroffen: 

– Biometrische Grundlagen: "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck 

– Kalkulatorische Altersgrenze: Regelaltersgrenze der gesetzlichen Ren-

tenversicherung 
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– Rechnungszins (Neubewertung): 1,78 % p.a. (1,62 % zum Vorstichtag) 

– Durchschnittlicher Rententrend: 1,5 % (Witwenversorgung) bzw. 2,0 % 

(Pensionsempfänger) 

Der zugrundeliegende Zinssatz entspricht dem Durchschnitt des Marktzinses der letzten 

zehn Geschäftsjahre. Die Neubewertung folgt § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Der sich aus 

der Bewertungsdifferenz ergebende Differenzbetrag gem. § 253 Absatz 6 HGB n. F. be-

trägt 10.549,00 EUR.  

Soweit für die Pensionsverpflichtungen Guthaben vorgehalten werden, die ausschließ-

lich der Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller üb-

riger Gläubiger entzogen sind, sind diese Guthaben gem. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit 

den Verpflichtungen zu verrechnen. Entsprechende Guthaben in Höhe von 533 TEUR 

wurden mit den Pensionsrückstellungen in Höhe von 651 TEUR saldiert. Aufwendungen 

und Erträge im Zusammenhang mit vorgenannter Saldierung sind ebenfalls miteinander 

zu verrechnen; demgemäß wurden Aufwendungen in Höhe von 651 TEUR mit entspre-

chenden Erträgen in Höhe von 533 TEUR saldiert.  

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

3 Erläuterungen zur Bilanz 

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2023 ist aus der Anlage zum Anhang 

(Anlagenspiegel) ersichtlich. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Mitgliedsverbände werden aus 

Gründen der Transparenz als gesonderte Position (Forderungen gegen Verbände) aus-

gewiesen. Zum 31. Dezember 2023 bestanden insoweit kurzfristige Forderungen im 

Umfang von 183 TEUR (im Vorjahr: 198 TEUR). 

Zum 31. Dezember 2023 bestanden keine kurzfristigen Forderungen und keine Verbind-

lichkeiten gegenüber dem Kongress der Sozialwirtschaft e. V.  
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Forderungen oder sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 

einem Jahr bestehen nicht.  

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind abgegrenzte, dem Geschäftsjahr 2023 

wirtschaftlich zuzurechnende Zinserträge, im Umfang von 21 TEUR (im Vorjahr: 

22 TEUR) enthalten. 

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Vorauszahlungen in Höhe von 

463 TEUR in Form von vertraglich vereinbarten Projekt- und Initialisierungskosten für 

das Projekt Digitalisierung aktiviert. Diese werden anhand des aktuellen Projektstandes 

und breits erbrachter Leistung ausgelöst. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 462 TEUR auf-

gelöst.  

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten ca. 34 TEUR erwarteten Aufwand für Prüfungs- 

und Beratungskosten, 12 TEUR an Belastungen aus noch ausstehenden Urlaubs- bzw. 

Überstundenansprüchen der Mitarbeitenden, ca. 8 TEUR für Berufsgenossenschafts-

beiträge sowie sonstige Rückstellungen mit insgesamt 18 TEUR.  

Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsverbänden werden aus Gründen der Trans-

parenz als gesonderte Position (Verbindlichkeiten gegenüber Verbänden) ausgewiesen. 

Zum 31. Dezember 2023 bestanden insoweit kurzfristige Verbindlichkeiten im Umfang 

von rund 3,5 Mio. EUR (im Vorjahr: 3,1 Mio. EUR) - im Wesentlichen weiterzuleitende 

Zweckerträge der Lotterie „GlücksSpirale“ und Zuschlagserlöse zu Wohlfahrtsmarken. 

  



 

Anlage III/5 

Die Verbindlichkeiten aus dem noch weiterzuleitenden Zweckertrag GlücksSpirale sowie 

den weiterzuleitenden Zinsen aus Mitteln der Lotterie „GlücksSpirale“ haben sich im Jahr 

2023 wie folgt entwickelt: 

Konto Bezeichnung Stand 1.1.2023 Abgänge Zugänge Stand 31.12.2023 

      

 
 

80021 

 
 
Weiterzuleitende Mittel 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

 

Zweckertrag „GlücksSpirale“ 
2021     

 
 

80022 

 
 
Weiterzuleitende Mittel     

 

Zweckertrag „GlücksSpirale“ 
2022 2.421.645,87 9.290.497,10*) 6.868.851,23 0,00 

      

80023 Weiterzuleitende Mittel     

 

Zweckertrag „GlücksSpirale“ 
2023 0,00 8.818.026,90 11.731.132,85 2.913.105,95 

      

Summe  2.436.645,87 18.123.524,00 18.599.984,08 2.913.105,95 

      

*) davon Negativ-Zinsen -2.666,10     

 

Den Verbindlichkeiten aus den weiterzuleitenden „GlücksSpirale“-Mitteln stehen ent-

sprechende Bestände an liquiden Mitteln gegenüber, die vom BAGFW e. V. auf dafür 

bestimmte Konten, getrennt vom übrigen Vermögen des Vereins, geführt werden. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe der jährlichen Miet-, Pacht- und 

Leasingaufwendungen, die insgesamt 161 TEUR betragen. 

Zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche im Falle der Auflösung der 

Mitgliedschaft bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) hat der Verein ein 

bei der Bank für Sozialwirtschaft geführtes Depot im Umfang von 2,31 Mio. EUR mit 

Verpfändungserklärung vom 1. Januar 2020 an die RZVK verpfändet. Am 14. Oktober 

2021 bereits wurde durch die RZVK die Erhöhung auf 2,57 Mio. EUR zum 1. Januar 

2024 mitgeteilt. Die notwendige Anpassung der Rücklage in entsprechender Höhe er-

folgt zum Wirtschaftsjahr 2024. Die Anpassung der Verpfändungserklärung erfolgt nach 

wie vor im 5-Jahresrhythmus. Im Geschäftsjahr 2023 belief sich der Aufwand aus den 

Umlagezahlungen an die RZVK auf 52 TEUR (im Vorjahr: 49 TEUR). 
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4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Der BAGFW e. V. erzielt Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wohl-

fahrtsmarken (8,9 Mio. EUR; im Vorjahr: 10,1 Mio. EUR). Weitere Umsatzerlöse wurden 

vor allem aus Teilnahmegebühren und sonstigen Dienstleistungen (65 TEUR; Vorjahr: 

88 TEUR), Untervermietung (27 TEUR; Vorjahr: 25 TEUR) sowie durch Sponsoringein-

nahmen (35 TEUR; Vorjahr: 20 TEUR) erzielt.  

5 Sonstige Angaben 

Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte der Verein im Jahresdurchschnitt 18 Mitarbeitende, 

einschließlich der hauptamtlichen Geschäftsführung. 

Entsprechend § 7 der am 20. Mai 1988 verabschiedeten Satzung des BAGFW e. V., 

zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27. November 2012, 

bilden der Präsident und die beiden Vizepräsidenten den Vorstand des Vereins im Sinne 

des § 26 Abs. 1 BGB. Der Präsident wird von dem jeweils federführenden Verband, die 

Vizepräsidenten werden von den Verbänden, die die vorangegangene und die nachfol-

gende Federführung innehaben, nominiert. Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversamm-

lung. 

Im Jahr 2023 gehörten dem Vorstand an: 

Michael Groß 
(Präsident des AWO Bundesverbandes e. V.) 
-Präsident- 

Ulrich Lilie  
(Präsident der Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk 
für Diakonie und Entwicklung e. V.) 
-Vizepräsident- 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock  
(Vorsitzender Der Paritätische Gesamtverband)  
-Vizepräsident- 

An den Vorstand wurden keine Vergütungen gezahlt. 
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Die Geschäftsführung oblag im Jahr 2023 Herrn Dr. Gerhard Timm, der ebenso wie die 

stellvertretende Geschäftsführerin Frau Sabina Bombien-Theilmann zum 31. Dezem-

ber2023 aus der BAGFW e.V. ausschied. Seit dem 1. Dezember 2023 wurde die Ge-

schäftsführung von Herrn David Hirsch übernommen, dessen Interimstätigkeit mit Über-

gabe der Geschäfte an Frau Evelin Schulz (seit 1. Mai 2024) endet. 

6 Ergebnisverwendungsvorschlag 

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 90.032,35 EUR aus den 

Rücklagen zu entnehmen. 

Berlin, 6. Juni 2024 

 

 

 gez. Evelin Schulz 



Anfangs-

Bilanzposten stand Zugang Abgang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähn-

liche Rechte und Werte sowie Li-

zenzen an solchen Rechten und 

Werten 6.292,24 0,00 0,00 6.292,24

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 187.164,47 4.414,94 2.420,00 189.159,41

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 9.450.382,74 0,00 361.830,00 9.088.552,74

2. Sonstige Ausleihungen 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00

9.451.917,74 0,00 361.830,00 9.090.087,74

9.645.374,45 4.414,94 364.250,00 9.285.539,39

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2023

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Anfangs- Abschreibungen Entnahme für Restbuchwerte Restbuchwerte

stand Abgänge Endstand

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 8 9 10 11 12

6.284,24 0,00 0,00 6.284,24 8,00 8,00

144.106,47 17.020,94 2.419,00 158.708,41 30.451,00 43.058,00

228.733,85 (Z)

569.653,00 150,00 37.330,00 303.739,15 8.784.813,59 8.880.729,74

0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,00 1.535,00

228.733,85 (Z) 303.739,15

569.653,00 150,00 37.330,00 303.739,15 8.786.348,59 8.882.264,74

228.733,85 (Z)

720.043,71 17.170,94 39.749,00 468.731,80 8.816.807,59 8.925.330,74

31.12.2022

Entwicklung der Abschreibungen

Geschäftsjahr 31.12.2023

 Zuschreibungen
(Z)
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Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege e. V. 

Anlage IV/1 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 

1. Grundlagen des Vereins 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW e. V.) dient ins-

besondere der Förderung des Wohlfahrtswesens und auf dieser Basis ihren Mitgliedern als 

Plattform und Dienstleister zur Planung und Abstimmung gemeinsamer Vorhaben. In der 

Abteilung „Wohlfahrtsmarken“ werden die Werbe- und Marketingmaßnahmen für das So-

zialwerk koordiniert und die Bestellungen von Wohlfahrtsmarken durch die Mitglieder des 

BAGFW e. V. und ihre Untergliederungen abgewickelt. Weiterhin ist der BAGFW e. V. Des-

tinatär der Lotterie „GlücksSpirale“ und leitet in diesem Zusammenhang die Zweckerträge 

an seine Mitglieder zur Durchführung sozialer Projekte weiter. Ferner übernimmt der Verein 

Verwaltungsaufgaben und stellt Personal bereit für den Kongress der Sozialwirtschaft e. V. 

2. Wirtschaftsbericht 

a) Wohlfahrtsmarken 

Erstausgabetag der Wohlfahrtsmarken 2023 mit den Motiven aus dem Grimm‘schen 

Märchen „Hans im Glück“ war der 2. Februar, somit entspricht der Verkaufszeitraum wei-

testgehend dem Berichtsjahr. Durch den komplizierten Abrechnungsmodus der Deut-

schen Post liegen die definitiven Zahlen - insbesondere für die am 2. November erschie-

nene Weihnachtsmarke - frühestens im Herbst 2024 vor. Alle Auswertungen erfolgen 

serienbezogen. 

Zum Jahresende 2023 hat die Deutsche Post 780 TEUR (Vorjahr 845 TEUR) an Erlösen 

für die Wohlfahrtsmarken 2023 sowie 294 TEUR (Vorjahr 390 TEUR) für die Weihnachts-

marke 2023 an die BAGFW überwiesen (Stand: Abrechnungen Dezember 2023). Damit 

liegt der Wert für die Wohlfahrtsmarken um rund 65 TEUR unter dem Vorjahreswert, die 

Zahlungen für die Weihnachtsmarke 2023 liegen um 96 TEUR unter dem Vorjahresni-

veau. 
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Die Verbände haben serienübergreifend im Geschäftsjahr 2023 Wohlfahrts- und Weih-

nachtsmarken mit einem Gesamtportowert von knapp 9 Mio. EUR (Vorjahr 

10,1 Mio. EUR) abgenommen.  

b) Lotterie „GlücksSpirale“ 

Der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Berlin, ist einer der 

Destinatäre der vom Deutschen Lotto- und Totoblock durchgeführten Lotterie „Glücks-

Spirale“. Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgaben ist der Bundesarbeitsgemein-

schaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Berlin, Vertragspartner der Unternehmen des 

Deutschen Lotto- und Totoblocks und Ansprechpartner für die anderen Destinatäre so-

wie die Lotteriegenehmigungsbehörden der Länder. Entsprechend werden die auf den 

BAGFW e. V. entfallenden Zweckerträge vollständig zur weiteren Verwendung für die 

Finanzierung von gemeinnützigen Projekten ausgeschüttet. Dabei wird darauf geachtet, 

dass die regionale Verteilung den jeweiligen Einspielergebnissen entspricht. Die Bun-

desspitzenverbände und der BAGFW e. V. entscheiden über den „Ausschuss Glücks-

Spirale“ durch die Bewilligung von Projektanträgen unmittelbar selbst über die Verwen-

dung der Mittel. Die Zweckerträge aus der Lotterie „GlücksSpirale“, die im Jahr 2023 

weitergeleitet wurden, erhöhten sich um 1.627 TEUR auf 18.123.524,06 EUR (Vorjahr: 

16.497 TEUR). Gemeinsam mit den anderen Destinatären und den Lotteriegesellschaf-

ten arbeitet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege daran, durch 

gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Einspielergebnisse der „GlücksSpirale“ nachhaltig zu 

verbessern. 

c) Wesentliche geförderte Eigenprojekte 

Die Kosten der BAGFW-Projekte (namentlich: „Stärkung der Freien Wohlfahrtspflege in 

Deutschland und Europa. Zukunftsfest in die Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 

und zur Bundestagswahl 2025“ – Teilantrag 2023 und „Erstellung und Produktion von 

Gestaltungselementen für den Deutschen Sozialpreis, Medienpreis der Freien Wohl-

fahrtspflege“) wurden zu 80 % aus Mitteln der Lotterie „GlücksSpirale“ bezuschusst. Die 

seit dem 1. Januar 2009 bei dem BAGFW e. V. eingerichtete „ESF-Regiestelle“ wurde 

bis zu 80 % über eine Zuwendung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fi-

nanziert. Ferner begann am 1. Januar 2019 ein Förderprogramm „Zukunftssicherung der 

Wohlfahrtspflege – Digitalisierung Koordinierungsstelle bei der BAGFW zur Steuerung 
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des Gesamtprozesses“, das zu 100 % über eine Zuwendung des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert wird. Im September 2021 wurde das 

neue Projekt „Einführung einer Fördermittelmanagementsoftware für die Mittelkoordinie-

rung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege am Beispiel der Lotterie „GlücksSpirale“ 

initiiert, das zu 80 % aus Mitteln der Lotterie „GlücksSpirale“ finanziert ist. Das Projekt 

hat eine Laufzeit von mehr als drei Jahren und endet voraussichtlich am 31. Dezem-

ber 2024. 

d) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Das Finanzanlagevermögen des Vereins setzt sich zu 61,95 % aus Rentenpapieren, zu 

32,60 % aus Investments und zu 4,61 % aus Immobilien zusammen. Der zum 31. De-

zember 2023 als Kassenbestand geführte Anteil von 0,82 % steht zur Allokation in Ren-

tenpapiere bereit. Der Investment- und Immobilienanteil ist gemäß Anlagerichtlinie des 

BAGFW e. V. insgesamt auf maximal 40 % begrenzt. 

Die Zusammensetzung entspricht einer eher konservativen Depotaufteilung, die sich aus 

den Vorgaben der Anlagerichtlinie ergibt, die von der Mitgliederversammlung beschlos-

sen wurde. Die Fälligkeitsstruktur der Wertpapiere berücksichtigt die finanziellen Bedarfe 

des Vereins. Die Laufzeit liegt zwischen einem und bis zu über neun Jahren. Dies wird 

auch zukünftig zur Minimierung des Zinsänderungsrisikos beibehalten werden. Kontinu-

ierliche, kalkulierbare Zinserträge aus den festverzinslichen Wertpapieren tragen zur Fi-

nanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit bei.  

Das Finanzergebnis des Vereins entwickelte sich nach dem extremen Negativtrend im 

Vorjahr wieder deutlich positiv. Unter Berücksichtigung aller hier relevanten Aspekte, or-

dentliche Erträge aus Wertpapieranlagen, Abschreibung auf Finanzanlagen und Auf-

wendungen aus dem Abgang von Wertpapieranlagen, ist ein positives Ergebnis in Höhe 

von 387 TEUR und somit eine Verbesserung um 646 TEUR zu konstatieren. Die Erträge 

aus Wertpapieranlagen konnten aufgrund relativ konstanter Dividendenausschüttungen 

ein Plus von 10 TEUR auf 150 TEUR verzeichnen. Nachdem im Vorjahr insbesondere 

auf Aktienwerte in Fonds, die zum Bilanzstichtag eine Wertminderung von mehr als 

5,0 % auswiesen, Abschreibungen in Höhe von rund 324 TEUR vorgenommen wurden, 

konnten im Jahr 2023, aufgrund des Wegfalls der Gründe der vorangegangenen Ab-

schreibungen wieder Zuschreibungen in Höhe von 229 TEUR getätigt werden. Kurzfris-
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tigen Zinserträge sind weiterhin nicht existent. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo ein Auf-

wand aus dem Abgang von Wertpapieren in Höhe von 79 TEUR zu verzeichnen war, 

konnten hier im Geschäftsjahr Erträge in Höhe von 13 TEUR erzielt werden. 

Der Verein finanziert seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge 

der Verbände (774 TEUR) und ergänzenden projektbezogenen Verbandsumlagen 

(91 TEUR). Ferner werden Projekte aus den Zweckerträgen der Lotterie „GlücksSpirale“ 

sowie aus öffentlichen Mitteln finanziert (1.211 TEUR). Außerdem ist es dem Verein ge-

lungen, Einnahmen über Teilnahmegebühren für verbandsübergreifende Fachveranstal-

tungen in Höhe von 46 TEUR und Sponsoringerträge im Wert von 35 TEUR (Vorjahr: 

20 TEUR) zu akquirieren. Letztere zeigen sich insbesondere wegen der alle zwei Jahre 

stattfindenden Veranstaltung „Deutscher Sozialpreis“ höher als im Vorjahresvergleich. 

Die Erträge aus der Untervermietung von nicht genutzten Büroräumen betragen 

27 TEUR (Vorjahr: 25 TEUR). 

Der im Zusammenhang mit der Rückdeckung einer Pensionszusage erwartete Versiche-

rungsertrag in Höhe von 533 TEUR liegt um rund 117 TEUR unter dem damit verbunde-

nen Aufwand für die entsprechende Pensionsrückstellung laut finanzmathematischem 

Gutachten. Für das Jahresergebnis bedeutet dies eine buchhalterische Belastung in 

Höhe dieser Deckungslücke. 

Das Jahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 90 TEUR (im Vorjahr: Jahres-

fehlbetrag 474 TEUR). Dieses Ergebnis liegt um 89 TEUR deutlich über dem im Wirt-

schaftsplan ausgewiesene Planergebnis für das Jahr 2023 (- 179 TEUR). Analog zum 

Vorjahr werden im Wirtschaftsplan weder Zu-/Abschreibungen auf Wertpapieranlagen, 

noch Aufwendungen aus dem Abgang selbiger eingeplant. Darüber hinaus belastet die 

Deckungslücke bei den Pensionszusagen das Jahresergebnis. 

e) Investitionstätigkeit 

Im Jahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von rund 4 TEUR in das Sachanlagevermö-

gen getätigt. Davon entfielen 3 TEUR auf EDV-Ausstattung, hier insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem Kauf von Laptops. Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden 

insgesamt 1 TEUR verausgabt. Im Bereich der Vermögensverwaltung sind Abgänge in 

Höhe von 362 TEUR zu verzeichnen. 
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f) Personal 

Während des Berichtszeitraumes waren in der Geschäftsstelle Berlin durchschnittlich-

zehn Mitarbeiter:innen, im EU-Büro in Brüssel zwei Mitarbeiter:innen und in der Wohl-

fahrtsmarkenabteilung in Köln zwei Mitarbeiter:innen beschäftigt. Zur Durchführung der 

„ESF-Regiestelle“ sind neben der Projektleitung zwei Referent:innen in Teilzeit sowie 

eine Sachbearbeiterin in Teilzeit befristet besetzt. 

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Im Jahr 2024 stellte der BAGFW e. V. ein Budget für das Berichtsjahr 2024 nach Kosten- 

und Ertragsarten auf, welches durch die BAGFW-Mitgliederversammlung festgestellt 

wurde. Dieses diente bei der Aufstellung der Soll-Ist-Vergleiche zum Quartalsende als Con-

trollinginstrument, um die entstandenen Abweichungen von der Haushaltsplanung sichtbar 

zu machen und diesen ggf. gegensteuern zu können. Die Geschäftsstelle stellt diese Ver-

gleiche zusätzlich zu der Erfassung über die Buchhaltung auf. Sie zeigen die Einnahmen 

und Ausgaben des BAGFW e. V. im Vergleich zu den Budgetansätzen und werden in den 

Sitzungen der BAGFW-Finanzkommission erörtert. Ziel ist es, die Einhaltung des Budgets 

und den wirtschaftlichen Umgang mit den anvertrauten Mitteln sicherzustellen. Außerdem 

werden im jeweiligen Referat der Geschäftsstelle die auftretenden Bedarfe über Bedarfs-

meldungen ermittelt und nach Abgleich mit den noch vorhandenen Haushaltsmitteln durch 

die Geschäftsführung genehmigt. 

Die Aufwendungen des BAGFW e. V. werden über eine Kostenstellenerfassung in der 

Buchhaltung den einzelnen Projekten zugeordnet, um die Analyse und Steuerung der fi-

nanziellen Verhältnisse in den jeweiligen Teilbereichen jederzeit sicherstellen zu können. 

Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem die nach wie vor unveränderten Mit-

gliedsbeiträge bei tendenziell steigenden Aufwendungen sowie tarifbedingten Personalkos-

tensteigerungen.  

Derzeit wird an weiteren Maßnahmen gearbeitet, die die Weiterentwicklung der Geschäfts-

stelle und einen ausgeglichenen Haushalt zum Ziel haben. Bereits für das Jahr 2024 ist 

aufgrund von Veränderungen in der Geschäftsführung der BAGFW mit einer Entlastung 

des Haushalts an dieser Stelle zu rechnen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem 

Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplan in Höhe von - 25 TEUR (Vorjahr: -179 TEUR) gerechnet. 
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Die sonstigen Risiken wurden identifiziert, bewertet und im Jahresabschluss berücksichtigt. 

Die Einschätzung der konkreten Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

2024 infolge der weltweiten Krisenlage ist zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich mög-

lich. Es gibt keine weiteren außergewöhnlichen oder unkontrollierten finanzintensiven und 

sonstigen risikoreichen Vorfälle. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswir-

kungen auf die Liquidität, sind für die folgenden 12 Monate nicht zu erkennen. 

Berlin, 6. Juni 2024 

 

 

 gez. Evelin Schulz 



Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Berlin

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Vereins Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

Wohlfahrtspflege e. V., Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt des Vereins Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.,

Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum

31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-

ge des Vereins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend

dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-

schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-

eins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-

resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-

ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-

geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-

ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung

mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und

um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
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Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus do-

losen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesent-

liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kol-

lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts rele-

vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Vereins abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit

nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage des Vereins vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unter-

nehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-

fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-

den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
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Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben

abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich bedeutsamer etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem,

die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 5. August 2024

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Ulrich Karl
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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